
ER  NUNG ER ESBYTERAÄALEN SUKZESSION”?

Judentum die Tau keine volle relig1öse Persön- immer auf der ene e  €  en ist, auf die -

lichkeit besaß.>5 ach meiner Meinung bestätigt mindest einmal gelangt WAar,. EKs 1st hohe eit für
Gal 59 28 daß Paulus seine Aaus dem Judentum die christlichen rchen, sich iragen, ob ihre
stammenden Ansichten in diesem un über- Amitsstrukturen Paulus Judentum oder Paulus
wunden hat, und Kor I 33—306, daß nicht Christentum widerspiegeln.

Rengstorf: ittel, I) 422 11C11 Heiden, eine Frau der einen Unwissenden habe werden
Dodd, The Apostolic Preaching an its Develop- lassen (Strack-Billerbeck, Kommentar ZU: Aaus Talmud

Ment (1936) un! Midraschim 11926] ILL, 611)
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handlung des IThemas zeigt eine seltsame Ungereimtheit.
Nachdem inge itiert wI1e den rabbinischen minyan (10 geboren Oktober 1910 in Barzil (Indiana, USA), 1939
erwachsene Männer sind notwendig für einen Synagogen- Priester geweiht. HKr studierte der St. LouiIs Universi-
gottesdienst), bemerkt CI, daß die soz1ale un! religiöse Stel- tat, St Mary College ansas und Weston College,
lung der Hrau 1im Judentum eine moralische Errungen- ist Master of Arts, Doktor der Theologie, Protessor für
schaft darstellt. Diese moralische Errungenschaft geschah Altes Testament der De Paul Universität in Chicago. Kr
in einer Kultur, in der ein berühmter Rabbıi' ein Mannn veröflentlichte U, Authority in the Church (1966), The
solle Gott jeden Tag Eeu! danken, daß Gott ihn nicht e1- Roman Catholic Church (1 969)

en Sukzession keineswegs übersehen. Natür-
lich wird hierbei 1ne Übersteigerung der edeu-atfy McSorley tung der historischen Sukzession der 1SCNHNOTeEe
abgelehnt, die sSOWelt geht, daß S1e christlichenAnerkennung iner Gemeinschaften, die diesen auf historischer Suk-
Zession beruhenden Episkopat nicht besitzen oderpresbyteralen Sukzession”?
ga keinen nspruc darauf erheben, allein auf-
Srun! dieser Tatsache abspricht, daß S1e Teil der
christlichen C sind. Eın olches Verständnis

In einer früheren Nummer dieser Zeitschri — der Notwendigkeit historischer Sukzession des
TE mehrere Beiträge, die ein anschauliches Bild Episkopates ist urtrc. die Lehre des Zweiten Vatıi-
davon vermittelten, wI1e siıch katholische Theolo- kanums ausgeschlossen, daß die Eingliederung 1in
CN immer mehr dessen bewußt geworden sind, den Leib Christ1i urc. den Glauben und die aufife

erfolgt (vgl Ökumenismusdekret 32 Auf der ande-daß die Apostolizität der RC und die apostoli-
sche Sukzession keineswegs mit der historischen HCI Seite wird der wirkliche Wert der historischen
Sukzession der 1SCHOTEe innerhalb der NC Sukzession der 1SCHOTE keineswegs bagatellisiert.
gleichgestellt oder auf diese reduziert werden darf, Wır rheben keineswegs den nspruch, daß das
w1e viele römisch-katholische un! anglo-katholi- 1U  . olgende ine erschöpfende Darstellung der
sche Theologen in der Vergangenheit geglaubt Bedeutung des historischen Episkopates ist, doch
haben.! Die MECUEGTE Tendenz, die auf einem ein- dürfte wichtig se1in, die wachsende Überein-

stimmung Ikatholischer und protestantischer Lheo-gehenderen und umfassenderen tudium des
Zeugnisses der frühen NC fußt, besteht darin, ogen darüber unterstreichen, daß außer den
daß man die Apostolizität als Attribut der Ge- weitgehend anerkannten pastoralen, propheti-
samtkirche ansieht, das ine Sukzession oder kon- schen un!: priesterlichen Funktionen des 1SCNOTIS
tinulerliche Weiterführung des apostolischen lau- die bischöfliche Sukzession ein (wenn ichtig und
bens un Lebens, der apostolischen Sendung un sachgerecht erkannt und verwirklicht) wirksames
Unterweisung, des apostolischen Zeugnisses un Zeichen der «apostolischen Sukzession des Amtes
Dienstes einschließt. un! der RC undi ein Zeichen der Einheıit

Wenn mMan die Dinge aus dieser Perspektive be- und Katholizität der RC 1st».3
trachtet, ist dabei die Apostolizität der ischöf- Unter Ausklammerung der rage ach der An-
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BEITRAGE

erkennung dessen, Was iNan Suk%ession der prOo- die unglücklichen un! unschuldigen MenschenBEITRÄGE  erkennung dessen, was man Suk'zession der pro-  die unglücklichen und unschuldigen Menschen ...  phetischen oder charismatischen Dienstämter ge-  So ist die Grausamkeit der Bischöfe der Grund  nannt hat, die in verschiedenen christlichen Ge-  dafür, daß an manchen Plätzen die kanonische  meinschaften eine Rolle spielen,* möchten wir uns  Kirchenleitung abgeschafft wird, ungeachtet un-  hier die Frage stellen: Wie kann und muß die  seres ernsten Verlangens, sie beizubehalten.»7  römisch-katholische Kirche die Ämter derjenigen  Dieser Text zeigt folgendes: Trotz ihres Wun-  Kirchen — wie beispielsweise der lutherischen oder  sches, in Gemeinschaft mit den Bischöfen der  presbyterianischen — bewerten, in denen die bi-  römischen Kirche zu bleiben, ja selbst Amtsträger  schöfliche Sukzession nicht gewahrt worden ist,  zu haben, die ordiniert waren «gemäß der Form  in denen es aber eine. ordentliche Sukzession der  der kirchlichen Gesetze, Anordnungen und De-  Pastoren gegeben hat und zwar durch Handauf-  krete, die bisher allenthalben in der christlichen  legung, wenn auch nicht durch einen Bischof, son-  Welt beobachtet worden sind», wie die päpst-  dern durch einen Priester/Pastor? Verschiedene  lichen Theologen gefordert hatten,® glaubten die  Theologen argumentieren, daß allein die Tatsache,  früheren Lutheraner, pastorale Notwendigkeiten  daß nicht-episkopale Gemeinschaften Kirchen sind  rechtfertigten es, wenn sie sich über die kirch-  oder eine ekklesiale Realität besitzen — wie es das  lichen Anordnungen hinsichtlich der Weihe hin-  Zweite Vatikanum anerkannt hat — das Vorhanden-  Wwegs etzten.  sein echter kirchlicher Ämter in ihnen impliziert. 5  Luther stellt in den Schmalkaldischen Artikeln von  Betrachten wir die Rechtfertigung der Authentizi-  1537 fest, die Kirche dürfe nicht der Amtsträger  tät der «zweiten Generation» ihrer Amtsträger bei  beraubt werden nur wegen der negativen Haltung  den lutherischen Reformatoren, so stellen wir fest,  der katholischen Bischöfe. Und er erklärt dann  weiter: «Gemäß dem Vorbild der frühen Kirchen  daß sie sich nicht allein auf eine «ekklesiologische  Gültigkeit», sondern auch auf eine «rituelle» be-  und der Väter müssen und sollten wir selbst ge-  rufen, das heißt auf die Legitimität von Ordinatio-  eignete Personen zu diesem Dienst ordinieren. Die  nen, die durch Handauflegung übertragen sind,  Papisten haben kein Recht, uns das zu verbieten  auch wenn die Hände die zuvor selbst ordinierter  oder uns daran zu hindern, nicht einmal aufgrund  Pastoren/Priester und nicht Bischöfe sind.®  ihrer eigenen Gesetze, denn diese Gesetze be-  Wir wollen zunächst die rationalen Gründe für  stimmen, daß auch die von Häretikern Geweihten  eine presbyterale Sukzession darlegen, wie wir sie  als geweiht zu betrachten seien ... Auch der hl.  in den amtlichen lutherischen Bekenntnisbüchern  Hieronymus schreibt die Kirche von Alexandria  finden und dabei entsprechende Stellen in Calvins  betreffend, sie sei ursprünglich ohne Bischöfe von  Institutions kurz streifen. Daran soll sich eine hi-  Priestern und Predigern gemeinsam geleitet wor-  storische und theologische Kritik dieser Argu-  den.»?  mentation anschließen,  Es ist nicht klar und eindeutig, auf was für Ge-  gefolgt von einigen  Schlußfolgerungen und Implikationen für die  setze Luther sich hier bezieht. Auch die Hinweise  gegenwärtige ökumenische Situation.  auf das Decretum Gratiani, die die Herausgeber  der kritischen Ausgabe der Lutherischen Bekennt-  nisschriften anführen, können uns nicht weiter  1. Presbyterale Ordination|Sukzession  helfen. Zutreffend ist, daß nach langem Hin und  in reformatorischen Dokumenten  Her die Gültigkeit von Taufe und Weihen, die von  In der Apologie der Augsburger Konfession (1531), die  Häretikern und Schismatikern gespendet waren,  1537 zu einem offiziellen Teil der lutherischen  von der Kirche des Mittelalters als gültig aner-  Glaubensbekenntnisse erhoben wurde, lesen wir:  kannt wurde. Die zugrundeliegende Vorausset-  zung jedoch war, daß der die Ordination bzw. die  «... wir haben unser tiefes Verlangen ... bezeugt,  die Kirchenordnung und verschiedenen Ränge der  Weihe Vornehmende selbst gültig geweihter Bz-  kirchlichen Hierarchie beizubehalten, obwohl sie  schof war, während die neuen lutherischen Pasto-  ren von Priestern ordiniert waren.  durch menschliche Autorität geschaffen sind. Wir  wissen, daß die Väter gute und nützliche Gründe  Das Argument, das sich auf Hieronymus be-  tuft, ist problematischer als das aus der kirchen-  hatten, die kirchliche Disziplin in der durch die  alten Kanones beschriebenen Form zu bestimmen.  rechtlichen Tradition. In den Schmalkaldischen Arti-  Doch die Bischöfe zwingen entweder unsere Prie-  keln handelt es sich indessen mehr um eine Erwäh-  ster, die Art Lehre, die wir eben bekannt haben,  nung als um ein Argument. Für die volle Entfal-  aufzugeben und zu verurteilen, oder aber sie töten  tung des Arguments müssen wir Melanchthons  246phetischen oder charismatischen Dienstämter ZFC: So 1st die Grausamkeit der 1SCHOTfe der Grund
annn hat, die ıbal verschiedenen christlichen Ge- dafür, daß manchen Plätzen die kanonische
me1inschaften 1E spielen,* möchten WI1T uns Kirchenleitung abgeschafft wird, ungeachtet —
hier die rage tellen Wie annn un:! muß die ernsten Verlangens, S1e beizubehalten.»7
römisch-katholische Kirche die Äl’l'lt€l' derjenigen Dieser "Lext zeigt folgendes: Trotz ihres Wun-
Kirchen Ww1e beispielsweise der lutherischen oder sches, in Gemeinschaft mi1t den Bischöfen der
presbyterianischen bewerten, in denen die b1i- römischen HOC bleiben, ja selbst Amtsträger
ScCAHhONICHNE Sukzession nicht gewahrt worden ist, haben, die ordiniert «gemäß der OfIm
in denen aber 1ne ordentliche Sukzession der der kirchlichen Gesetze, Anordnungen un:! De-
Pastoren gegeben hat und ZWAar durch Handauf- krete: die bisher allenthalben in der christlichen
legung, WEC uch nicht durch einen Bischof, SO11- Welt beobachtet worden SINnd», W1e die apst-
ern durch einen Priester/Pastor? erschledene en Theologen gefordert hatten,8 glaubten die
Theologen argumentieren, daß allein die Tatsache, früheren Lutheraner, pastorale otwendigkeiten
daß nicht-episkopale Gemeinschaften tchen sind rechtfertigten CS, wWenNnn S1e sich ber die rch-
oder eine ekklesiale Realıtät besitzen w1e das Lichen Anordnungen hinsichtlich der el. hin-
Z weite Vatikanum anerkannt hat das orhanden- WCS etfzten.
se1n echter rchlicher AÄAmter 1in ihnen impliziert. 5 Luther stellt in den Schmalkaldischen FLLREIN VO  3
Betrachten WIr die Rechtfertigung der Authentizi- 5 fest, diee dürfe niıcht der Amtsträger
tAat der «zweıten Generation» ihrer Amtsträger be1 beraubt werden 11UTl der negatıven Haltung
den lutherischen Reformatoren, tellen WTr fest, der katholischen 1SChHOTLe. Und erklärt dann

weiter: «Gemäß dem Vorbild der frühen tchendaß S1e sich niıcht allein auf eine «ekklesiologische
Gültigkeit», sondern uch auf ine «rituelle» be- un der Väter mussen un sollten WIr selbst SC-
rufen, das e1 auf die Leg1itimität VON Ordinatio- eignete Personen diesem Dienst ordinieren. Die
nNCN, die durch Handauflegung übertragen sind, Papisten en eıne unls das verbieten
auch wWEe111) die an die selbst Ordinierter oder uns daran hindern, nicht einmal aufgrund
Pastoren/Priester und nicht 1SCHOTIe sind. ihrer eigenen Gesetze, denn diese Gesetze be-

Wır wollen zunächst die rationalen Gründe für stimmen, daß uch die VO  a} Häretikern Geweihten
eine pres  erale Sukzession arlegen, w1e WIr s1e als geweiht betrachten selen uch der hl
in den amtlichen lutherischen Bekenntnisbüchern Hieronymus schreibt die C VO:  3 Alexandria
en und dabei entsprechende tellen 1n Calvins betreffend, S1e se1 ursprünglic ohne ischotfe VO  ;

Institutions urz streifen. Daran soll sich ıne hi- Priestern un! redigern gemeinsam geleitet W OI1-

storische un:! theologische Kritik dieser Argu- den.»?
mentation anschließen, Ks ist nicht klar und eindeutig, auf W5 für Ge-gefolgt VO  ; einigen
chlußfolgerungen und Implikationen für die sSetze Luther sich hier bezieht uch die Hinweise
gegenwärtige ökumenische Situation. auf das Decreium Gratiant, die die Herausgeber

der kritischen Ausgabe der Lutherischen Bekennt-
nisschriften anführen, können uns nicht welter

Ta Presbyterale Ordination|Sukzession en Zutrefend ist, daß ach Jangem Hin undIM reformatorischen Dokumenten Her die Gültigkeit VO:  w A4uife un! eihen, die VO:  5

In der ologte der Augsburger Konfesston (1 I die Häretikern un! Schismatikern gespendet a  '5
1537 einem otffiziellen 'Teil der lutherischen VO  - der Kirche des Mittelalters als gültig an

Glaubensbekenntnisse rhoben wurde, lesen WIr: kannt wurde. Die zugrundeliegende Vorausset-
ZUNg jedoch Wal, da der die Ordination bzw. dieCCC WI1r en tiefes VerlangenBEITRÄGE  erkennung dessen, was man Suk'zession der pro-  die unglücklichen und unschuldigen Menschen ...  phetischen oder charismatischen Dienstämter ge-  So ist die Grausamkeit der Bischöfe der Grund  nannt hat, die in verschiedenen christlichen Ge-  dafür, daß an manchen Plätzen die kanonische  meinschaften eine Rolle spielen,* möchten wir uns  Kirchenleitung abgeschafft wird, ungeachtet un-  hier die Frage stellen: Wie kann und muß die  seres ernsten Verlangens, sie beizubehalten.»7  römisch-katholische Kirche die Ämter derjenigen  Dieser Text zeigt folgendes: Trotz ihres Wun-  Kirchen — wie beispielsweise der lutherischen oder  sches, in Gemeinschaft mit den Bischöfen der  presbyterianischen — bewerten, in denen die bi-  römischen Kirche zu bleiben, ja selbst Amtsträger  schöfliche Sukzession nicht gewahrt worden ist,  zu haben, die ordiniert waren «gemäß der Form  in denen es aber eine. ordentliche Sukzession der  der kirchlichen Gesetze, Anordnungen und De-  Pastoren gegeben hat und zwar durch Handauf-  krete, die bisher allenthalben in der christlichen  legung, wenn auch nicht durch einen Bischof, son-  Welt beobachtet worden sind», wie die päpst-  dern durch einen Priester/Pastor? Verschiedene  lichen Theologen gefordert hatten,® glaubten die  Theologen argumentieren, daß allein die Tatsache,  früheren Lutheraner, pastorale Notwendigkeiten  daß nicht-episkopale Gemeinschaften Kirchen sind  rechtfertigten es, wenn sie sich über die kirch-  oder eine ekklesiale Realität besitzen — wie es das  lichen Anordnungen hinsichtlich der Weihe hin-  Zweite Vatikanum anerkannt hat — das Vorhanden-  Wwegs etzten.  sein echter kirchlicher Ämter in ihnen impliziert. 5  Luther stellt in den Schmalkaldischen Artikeln von  Betrachten wir die Rechtfertigung der Authentizi-  1537 fest, die Kirche dürfe nicht der Amtsträger  tät der «zweiten Generation» ihrer Amtsträger bei  beraubt werden nur wegen der negativen Haltung  den lutherischen Reformatoren, so stellen wir fest,  der katholischen Bischöfe. Und er erklärt dann  weiter: «Gemäß dem Vorbild der frühen Kirchen  daß sie sich nicht allein auf eine «ekklesiologische  Gültigkeit», sondern auch auf eine «rituelle» be-  und der Väter müssen und sollten wir selbst ge-  rufen, das heißt auf die Legitimität von Ordinatio-  eignete Personen zu diesem Dienst ordinieren. Die  nen, die durch Handauflegung übertragen sind,  Papisten haben kein Recht, uns das zu verbieten  auch wenn die Hände die zuvor selbst ordinierter  oder uns daran zu hindern, nicht einmal aufgrund  Pastoren/Priester und nicht Bischöfe sind.®  ihrer eigenen Gesetze, denn diese Gesetze be-  Wir wollen zunächst die rationalen Gründe für  stimmen, daß auch die von Häretikern Geweihten  eine presbyterale Sukzession darlegen, wie wir sie  als geweiht zu betrachten seien ... Auch der hl.  in den amtlichen lutherischen Bekenntnisbüchern  Hieronymus schreibt die Kirche von Alexandria  finden und dabei entsprechende Stellen in Calvins  betreffend, sie sei ursprünglich ohne Bischöfe von  Institutions kurz streifen. Daran soll sich eine hi-  Priestern und Predigern gemeinsam geleitet wor-  storische und theologische Kritik dieser Argu-  den.»?  mentation anschließen,  Es ist nicht klar und eindeutig, auf was für Ge-  gefolgt von einigen  Schlußfolgerungen und Implikationen für die  setze Luther sich hier bezieht. Auch die Hinweise  gegenwärtige ökumenische Situation.  auf das Decretum Gratiani, die die Herausgeber  der kritischen Ausgabe der Lutherischen Bekennt-  nisschriften anführen, können uns nicht weiter  1. Presbyterale Ordination|Sukzession  helfen. Zutreffend ist, daß nach langem Hin und  in reformatorischen Dokumenten  Her die Gültigkeit von Taufe und Weihen, die von  In der Apologie der Augsburger Konfession (1531), die  Häretikern und Schismatikern gespendet waren,  1537 zu einem offiziellen Teil der lutherischen  von der Kirche des Mittelalters als gültig aner-  Glaubensbekenntnisse erhoben wurde, lesen wir:  kannt wurde. Die zugrundeliegende Vorausset-  zung jedoch war, daß der die Ordination bzw. die  «... wir haben unser tiefes Verlangen ... bezeugt,  die Kirchenordnung und verschiedenen Ränge der  Weihe Vornehmende selbst gültig geweihter Bz-  kirchlichen Hierarchie beizubehalten, obwohl sie  schof war, während die neuen lutherischen Pasto-  ren von Priestern ordiniert waren.  durch menschliche Autorität geschaffen sind. Wir  wissen, daß die Väter gute und nützliche Gründe  Das Argument, das sich auf Hieronymus be-  tuft, ist problematischer als das aus der kirchen-  hatten, die kirchliche Disziplin in der durch die  alten Kanones beschriebenen Form zu bestimmen.  rechtlichen Tradition. In den Schmalkaldischen Arti-  Doch die Bischöfe zwingen entweder unsere Prie-  keln handelt es sich indessen mehr um eine Erwäh-  ster, die Art Lehre, die wir eben bekannt haben,  nung als um ein Argument. Für die volle Entfal-  aufzugeben und zu verurteilen, oder aber sie töten  tung des Arguments müssen wir Melanchthons  246bezeugt,

die Kirchenordnung un verschiedenen änge der Sl Vornehmende selbst gültig geweihter Bz3-
kirchlichen Hierarchie beizubehalten, obwohl S1e SCHO WAal, während die lutherischen Pasto-

ichH1 VO:  - Priestern ordinilert WAaren.,.durch menschliche Autorität geschafien sind. Wır
wissen, daß die Väter gute und nutzliche Gründe Das Argument, das sich auf Hieronymus be-

ruft, 1st problematischer als das aus der kirchen-hatten, die kirchliche iszıplın 1n der durch die
alten Kanones beschriebenen Oorm bestimmen. rechtlichen Iradition. In den Schmalkaldischen Artı-
och die 1SCHOTIe zwingen entweder 1ISCIC rYIe- Bbein handelt sich indessen mehr ıne Erwäh-
Ster, die Art ehre, die WI1r eben bekannt aben, nNnung als ein Argument. Für die olle ntfal-
aufzugeben un verurtteilen, oder aber sS1e oten tung des Arguments mussen WIr Melanchthons
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ANERK  NUNG R ESBYTERALEN SUKZESSION”

Traktat über dıe Macht und den Primalt des Papstest w1e Melanc  on für die presbyterale Sukzession
heranziehen, der gleichfalls 1im a  re verfaßt argumentiert. Dabei spielt weder be1 Melanchthon

och be1 Calvıiın die Tdee der Sukzession eine be-worden 1st. Hier wird 7218 1406 des Hieronymus,
der Evangelus gerichtet ist, zitiert, ach der Ver- sonder olle für die Lehre VO  =) der Ordination.
S10N A4AuUus dem Decretum Gratiant *}; Hieronymus el stimmen indessen darın überein, daß die
rtklärt der betreffenden telle, 1n der frühen Ordination durch feierliche Handauflegung VO  w}

n selen eDISRODUS und presbyter 4SSelIDeE ATC- seiten bereits Ordinierter erfolgt.14
i och Spaltungen vermeiden,
Hieronymus dann weiliter fort, «wurde einer aus-

AIn Bewertung der Fragegewählt un über die anderen gestelltANERKENNUNG EINER PRESBYTERALEN SUKZESSION?  Traktat über die Macht und den Primat des Papstes*°  wie Melanchthon für die presbyterale Sukzession  heranziehen, der gleichfalls im Jahre ı537 verfaßt  argumentiert. Dabei spielt weder bei Melanchthon  noch bei Calvin die Zdee der Sukzession eine be-  worden ist. Hier wird Brief 746 des Hieronymus,  der an Evangelus gerichtet ist, zitiert, nach der Ver-  sonder Rolle für die Lehre von der Ordination.  sion aus dem Decreium Gratiani**; Hieronymus  Beide stimmen indessen darin überein, daß die  erklärt an der betreffenden Stelle, in der frühen  Ordination durch feierliche Handauflegung von  Kirche seien episkopus und presbyter dasselbe ge-  seiten bereits Ordinierter erfolgt.!+  wesen. Doch um Spaltungen zu vermeiden, fährt  Hieronymus dann weiter fort, «wurde einer aus-  2. Bewertung der Frage  gewählt und über die anderen gestellt ... damit  ür das Problem der presbyteralen Sukzession  nicht einzelne Personen getrennt Gefolgsleute um  sich sammeln und dadurch die Kirche Christi zer-  Die beiden abschließenden Aussagen von Melanch-  reißen. Denn in Alexandria wählten, seit der Zeit  thons Argument zugunsten der Authentizität der  des Evangelisten Markus bis zur Zeit der Bischöfe  presbyteralen Ordination stellen eine kurze Zu-  sammenfassung dessen dar, was wir oben als  Herakles [sic] und Dionysius, die Presbyter stets  einen aus ihrer Mitte, gaben ihm einen höheren  ekklesiologische Wertung des nicht-episkopalen  Platz und nannten ihn Bischof ... Denn was tut,  Dienstamtes vorgetragen haben. Eine Anzahl  von der Ordination abgesehen, ein Bischof, was  katholischer Theologen wird allein in diesem Ar-  der Priester nicht auch tut?»  gument einen hinreichenden Grund zur Anerken-  Soweit das Zitat aus. Hieronymus. Nun zurück  nung des kirchlichen Amtes, zumindest einiger  zu Melanchthons Argument, das darauf fußt:  nicht-episkopaler Kirchen, finden.  «Hieronymus  . lehrt, daß die Unterscheidung  Bei der Beurteilung der Bemühungen der Luthe-  zwischen den Graden des Bischofs und des Pres-  raner, die Authentizität des Amtes ihrer selbst-  byters (oder Pastors) auf menschlicher Autorität  ordinierten Pastoren zu verteidigen, stoßen wir auf  einen Anspruch auf rituelle Wertung, für den das  beruht ... Später dann machte eins den Unterschied  zwischen Bischöfen und Pastoren aus: die Ertei-  Zeugnis des hl. Hieronymus entscheidende Be-  E  lung Ordination oder Weihe, denn es wurde ent-  deutung besitzt. Dieses Zeugnis enthält (1.) die  schieden, daß ein Bischof die Amtsträger in einer  biblisch-theologische Aussage, daß ursprünglich kein  Reihe von Kirchen weihen sollte. Aber da die  Unterschied zwischen den Presbytern und den  Episkopen bestanden hat und daß spätere Unter-  Unterscheidung von Bischof und Pastor nicht gött-  lichen Rechtes ist, liegt es klar auf der Hand, daß  scheidungen, die den Bischöfen das Übergewicht  eine von einem Pastor in seiner eigenen Kirche  brachten — das die Funktion der Weihespendung  oder Ordination einschloß — auf einer kirchlichen  vorgenommene Ordination eine Gültigkeit gött-  lichen Rechtes besitzt. Wenn folglich die regulä-  Gewohnheit beruhte und nicht auf einer Anord-  ren Bischöfe Feinde des Evangeliums werden und  nung des Herrn; und (2.) die historische Behaup-  nicht willens sind zu ordinieren, behalten die Kir-  tung, daß in Alexandrien bis ins dritte Jahrhundert  chen das Recht, für sich selbst Ordinationen vor-  hinein ein Presbyterkollegium und nicht etwa ein  zunehmen. Denn wo immer Kirche vorhanden  Bischof den neuen Bischof aus den eigenen Reihen  ist, da ist auch das Recht vorhanden, das Evange-  wählte, wenn der vorhergehende Bischof gestor-  ben war.  lium zu verkünden. Zu dem Zwecke aber ist es  notwendig, daß die Kirche das Recht behält, Amts-  Was die historische Frage anbetrifft, so haben  träger zu berufen, zu wählen und zu weihen.»!?  unter anderen Charles Gore, Cuthbert Turner und  Melanchthon exzerpiert Hiernonymus’ Lehre  in jüngerer Zeit Joseph Lecuyer ernsthafte histori-  über das Verhältnis zwischen Bischof und Priester  sche Gründe entdeckt, die die Zuverlässigkeit der  mit aller Exaktheit, obwohl er nicht einmal Hiero-  hieronymianischen Information in Frage stellen,  nymus’ Commentarius ad Titum berücksichtigt, in  Gründe, die, was die Kirche von Alexandrien be-  dem ausdrücklich festgestellt ist, die Bischöfe  triflt, von Severus von Antiochien und Eutychius  von Alexandria mehr oder weniger bestärkt wer-  wüßten daß ihr Vorrang den Priestern gegenüber  (sie sind in diesem Zusammenhang als aiores be-  den.!s Ihr Argument lautet: Was Hieronymus  als historische Tatsache berichtet, war in Wirklich-  zeichnet) mehr auf Gewohnheit als auf einer An-  keit eine entstellte Version eines verleumderi-  ordnung des Herrn beruht.!3  Calvin zieht in seiner Ims#tu#o beide Hierony-  schen Gerüchtes, das von den Arianern gegen  Athanasius in Umlauf gesetzt worden war, näm-  mustexte heran, obwohl er nicht so nachdrücklich  247damıit FÜr das Problem der presbyteralen SURZESSIONnicht einzelne Personen Gefolgsleute
sich sammeln und dadurch die Kirche Christ1 ZC1L- Die beiden abschließenden Aussagen VO  w Melanch-
reißen. Denn in Alexandria wählten, seit der elit thons Argument zugunsten der Authentizität der
des Evangelisten Markus bis ZULT elit der ischöfe presbyteralen Ordination stellen ine kurze Zue

sammenfassung dessen dar, WAaS WIr oben alserakles SIC und Dionysius, die res  er
einen Aaus ihrer Mitte, vaben ihm einen höheren ekklesiologische ertung des nicht-episkopalen
atz und NnNannNten ih: BischofANERKENNUNG EINER PRESBYTERALEN SUKZESSION?  Traktat über die Macht und den Primat des Papstes*°  wie Melanchthon für die presbyterale Sukzession  heranziehen, der gleichfalls im Jahre ı537 verfaßt  argumentiert. Dabei spielt weder bei Melanchthon  noch bei Calvin die Zdee der Sukzession eine be-  worden ist. Hier wird Brief 746 des Hieronymus,  der an Evangelus gerichtet ist, zitiert, nach der Ver-  sonder Rolle für die Lehre von der Ordination.  sion aus dem Decreium Gratiani**; Hieronymus  Beide stimmen indessen darin überein, daß die  erklärt an der betreffenden Stelle, in der frühen  Ordination durch feierliche Handauflegung von  Kirche seien episkopus und presbyter dasselbe ge-  seiten bereits Ordinierter erfolgt.!+  wesen. Doch um Spaltungen zu vermeiden, fährt  Hieronymus dann weiter fort, «wurde einer aus-  2. Bewertung der Frage  gewählt und über die anderen gestellt ... damit  ür das Problem der presbyteralen Sukzession  nicht einzelne Personen getrennt Gefolgsleute um  sich sammeln und dadurch die Kirche Christi zer-  Die beiden abschließenden Aussagen von Melanch-  reißen. Denn in Alexandria wählten, seit der Zeit  thons Argument zugunsten der Authentizität der  des Evangelisten Markus bis zur Zeit der Bischöfe  presbyteralen Ordination stellen eine kurze Zu-  sammenfassung dessen dar, was wir oben als  Herakles [sic] und Dionysius, die Presbyter stets  einen aus ihrer Mitte, gaben ihm einen höheren  ekklesiologische Wertung des nicht-episkopalen  Platz und nannten ihn Bischof ... Denn was tut,  Dienstamtes vorgetragen haben. Eine Anzahl  von der Ordination abgesehen, ein Bischof, was  katholischer Theologen wird allein in diesem Ar-  der Priester nicht auch tut?»  gument einen hinreichenden Grund zur Anerken-  Soweit das Zitat aus. Hieronymus. Nun zurück  nung des kirchlichen Amtes, zumindest einiger  zu Melanchthons Argument, das darauf fußt:  nicht-episkopaler Kirchen, finden.  «Hieronymus  . lehrt, daß die Unterscheidung  Bei der Beurteilung der Bemühungen der Luthe-  zwischen den Graden des Bischofs und des Pres-  raner, die Authentizität des Amtes ihrer selbst-  byters (oder Pastors) auf menschlicher Autorität  ordinierten Pastoren zu verteidigen, stoßen wir auf  einen Anspruch auf rituelle Wertung, für den das  beruht ... Später dann machte eins den Unterschied  zwischen Bischöfen und Pastoren aus: die Ertei-  Zeugnis des hl. Hieronymus entscheidende Be-  E  lung Ordination oder Weihe, denn es wurde ent-  deutung besitzt. Dieses Zeugnis enthält (1.) die  schieden, daß ein Bischof die Amtsträger in einer  biblisch-theologische Aussage, daß ursprünglich kein  Reihe von Kirchen weihen sollte. Aber da die  Unterschied zwischen den Presbytern und den  Episkopen bestanden hat und daß spätere Unter-  Unterscheidung von Bischof und Pastor nicht gött-  lichen Rechtes ist, liegt es klar auf der Hand, daß  scheidungen, die den Bischöfen das Übergewicht  eine von einem Pastor in seiner eigenen Kirche  brachten — das die Funktion der Weihespendung  oder Ordination einschloß — auf einer kirchlichen  vorgenommene Ordination eine Gültigkeit gött-  lichen Rechtes besitzt. Wenn folglich die regulä-  Gewohnheit beruhte und nicht auf einer Anord-  ren Bischöfe Feinde des Evangeliums werden und  nung des Herrn; und (2.) die historische Behaup-  nicht willens sind zu ordinieren, behalten die Kir-  tung, daß in Alexandrien bis ins dritte Jahrhundert  chen das Recht, für sich selbst Ordinationen vor-  hinein ein Presbyterkollegium und nicht etwa ein  zunehmen. Denn wo immer Kirche vorhanden  Bischof den neuen Bischof aus den eigenen Reihen  ist, da ist auch das Recht vorhanden, das Evange-  wählte, wenn der vorhergehende Bischof gestor-  ben war.  lium zu verkünden. Zu dem Zwecke aber ist es  notwendig, daß die Kirche das Recht behält, Amts-  Was die historische Frage anbetrifft, so haben  träger zu berufen, zu wählen und zu weihen.»!?  unter anderen Charles Gore, Cuthbert Turner und  Melanchthon exzerpiert Hiernonymus’ Lehre  in jüngerer Zeit Joseph Lecuyer ernsthafte histori-  über das Verhältnis zwischen Bischof und Priester  sche Gründe entdeckt, die die Zuverlässigkeit der  mit aller Exaktheit, obwohl er nicht einmal Hiero-  hieronymianischen Information in Frage stellen,  nymus’ Commentarius ad Titum berücksichtigt, in  Gründe, die, was die Kirche von Alexandrien be-  dem ausdrücklich festgestellt ist, die Bischöfe  triflt, von Severus von Antiochien und Eutychius  von Alexandria mehr oder weniger bestärkt wer-  wüßten daß ihr Vorrang den Priestern gegenüber  (sie sind in diesem Zusammenhang als aiores be-  den.!s Ihr Argument lautet: Was Hieronymus  als historische Tatsache berichtet, war in Wirklich-  zeichnet) mehr auf Gewohnheit als auf einer An-  keit eine entstellte Version eines verleumderi-  ordnung des Herrn beruht.!3  Calvin zieht in seiner Ims#tu#o beide Hierony-  schen Gerüchtes, das von den Arianern gegen  Athanasius in Umlauf gesetzt worden war, näm-  mustexte heran, obwohl er nicht so nachdrücklich  247Denn WAas tut, Dienstamtes vorgetragen en Kine nzahl
VON der Ordination abgesehen, ein Bischof, W as katholischer Theologen wird allein 1n diesem Ar-
der Priester nicht auch LU SN gument einen hinreichenden TUunNn! ZUTC Anerken-

Soweit das /Atat A Hieronymus. Nun zurück NunNs des kirchlichen Amtes, zumindest einiger
Melanchthons Argument, das darauf tußt nicht-episkopaler rchen, en

«HieronyMMu >  > lehrt, daß die Unterscheidung Be1 der Beurteilung der emühungen der uthe-
7wischen den Graden des 1SCHOIS und des TeS- 11  5 die Authentizität des AÄAmites ihrer selbst-
yters er Pastors) auf menschlicher Autorität ordinierten Pastoren verteidigen, stoßen WI1r auf

einen nspruc. auf rituelle Wertung, für den dasberuhtANERKENNUNG EINER PRESBYTERALEN SUKZESSION?  Traktat über die Macht und den Primat des Papstes*°  wie Melanchthon für die presbyterale Sukzession  heranziehen, der gleichfalls im Jahre ı537 verfaßt  argumentiert. Dabei spielt weder bei Melanchthon  noch bei Calvin die Zdee der Sukzession eine be-  worden ist. Hier wird Brief 746 des Hieronymus,  der an Evangelus gerichtet ist, zitiert, nach der Ver-  sonder Rolle für die Lehre von der Ordination.  sion aus dem Decreium Gratiani**; Hieronymus  Beide stimmen indessen darin überein, daß die  erklärt an der betreffenden Stelle, in der frühen  Ordination durch feierliche Handauflegung von  Kirche seien episkopus und presbyter dasselbe ge-  seiten bereits Ordinierter erfolgt.!+  wesen. Doch um Spaltungen zu vermeiden, fährt  Hieronymus dann weiter fort, «wurde einer aus-  2. Bewertung der Frage  gewählt und über die anderen gestellt ... damit  ür das Problem der presbyteralen Sukzession  nicht einzelne Personen getrennt Gefolgsleute um  sich sammeln und dadurch die Kirche Christi zer-  Die beiden abschließenden Aussagen von Melanch-  reißen. Denn in Alexandria wählten, seit der Zeit  thons Argument zugunsten der Authentizität der  des Evangelisten Markus bis zur Zeit der Bischöfe  presbyteralen Ordination stellen eine kurze Zu-  sammenfassung dessen dar, was wir oben als  Herakles [sic] und Dionysius, die Presbyter stets  einen aus ihrer Mitte, gaben ihm einen höheren  ekklesiologische Wertung des nicht-episkopalen  Platz und nannten ihn Bischof ... Denn was tut,  Dienstamtes vorgetragen haben. Eine Anzahl  von der Ordination abgesehen, ein Bischof, was  katholischer Theologen wird allein in diesem Ar-  der Priester nicht auch tut?»  gument einen hinreichenden Grund zur Anerken-  Soweit das Zitat aus. Hieronymus. Nun zurück  nung des kirchlichen Amtes, zumindest einiger  zu Melanchthons Argument, das darauf fußt:  nicht-episkopaler Kirchen, finden.  «Hieronymus  . lehrt, daß die Unterscheidung  Bei der Beurteilung der Bemühungen der Luthe-  zwischen den Graden des Bischofs und des Pres-  raner, die Authentizität des Amtes ihrer selbst-  byters (oder Pastors) auf menschlicher Autorität  ordinierten Pastoren zu verteidigen, stoßen wir auf  einen Anspruch auf rituelle Wertung, für den das  beruht ... Später dann machte eins den Unterschied  zwischen Bischöfen und Pastoren aus: die Ertei-  Zeugnis des hl. Hieronymus entscheidende Be-  E  lung Ordination oder Weihe, denn es wurde ent-  deutung besitzt. Dieses Zeugnis enthält (1.) die  schieden, daß ein Bischof die Amtsträger in einer  biblisch-theologische Aussage, daß ursprünglich kein  Reihe von Kirchen weihen sollte. Aber da die  Unterschied zwischen den Presbytern und den  Episkopen bestanden hat und daß spätere Unter-  Unterscheidung von Bischof und Pastor nicht gött-  lichen Rechtes ist, liegt es klar auf der Hand, daß  scheidungen, die den Bischöfen das Übergewicht  eine von einem Pastor in seiner eigenen Kirche  brachten — das die Funktion der Weihespendung  oder Ordination einschloß — auf einer kirchlichen  vorgenommene Ordination eine Gültigkeit gött-  lichen Rechtes besitzt. Wenn folglich die regulä-  Gewohnheit beruhte und nicht auf einer Anord-  ren Bischöfe Feinde des Evangeliums werden und  nung des Herrn; und (2.) die historische Behaup-  nicht willens sind zu ordinieren, behalten die Kir-  tung, daß in Alexandrien bis ins dritte Jahrhundert  chen das Recht, für sich selbst Ordinationen vor-  hinein ein Presbyterkollegium und nicht etwa ein  zunehmen. Denn wo immer Kirche vorhanden  Bischof den neuen Bischof aus den eigenen Reihen  ist, da ist auch das Recht vorhanden, das Evange-  wählte, wenn der vorhergehende Bischof gestor-  ben war.  lium zu verkünden. Zu dem Zwecke aber ist es  notwendig, daß die Kirche das Recht behält, Amts-  Was die historische Frage anbetrifft, so haben  träger zu berufen, zu wählen und zu weihen.»!?  unter anderen Charles Gore, Cuthbert Turner und  Melanchthon exzerpiert Hiernonymus’ Lehre  in jüngerer Zeit Joseph Lecuyer ernsthafte histori-  über das Verhältnis zwischen Bischof und Priester  sche Gründe entdeckt, die die Zuverlässigkeit der  mit aller Exaktheit, obwohl er nicht einmal Hiero-  hieronymianischen Information in Frage stellen,  nymus’ Commentarius ad Titum berücksichtigt, in  Gründe, die, was die Kirche von Alexandrien be-  dem ausdrücklich festgestellt ist, die Bischöfe  triflt, von Severus von Antiochien und Eutychius  von Alexandria mehr oder weniger bestärkt wer-  wüßten daß ihr Vorrang den Priestern gegenüber  (sie sind in diesem Zusammenhang als aiores be-  den.!s Ihr Argument lautet: Was Hieronymus  als historische Tatsache berichtet, war in Wirklich-  zeichnet) mehr auf Gewohnheit als auf einer An-  keit eine entstellte Version eines verleumderi-  ordnung des Herrn beruht.!3  Calvin zieht in seiner Ims#tu#o beide Hierony-  schen Gerüchtes, das von den Arianern gegen  Athanasius in Umlauf gesetzt worden war, näm-  mustexte heran, obwohl er nicht so nachdrücklich  247Später annn machte 1nNs den Unterschied
zwischen Bischöfen und Pastoren aus: die Ertei- Zeugnis des hl. Hieronymus entscheidende Be-
lung Ordination oder eihe, denn wurde ent- deutung besitzt. DIieses Zeugnis enthält (I.) die
schieden, ein Bischof die Amtsträger in einer biblisch-theologische Aussage, daß ursprünglich kein
el VO  3 rchen weihen sollte. ber da die Unterschied 7wischen den Presbytern und den

EpisrRopen bestanden hat un daß spätere Unter-Unterscheidung VO  ; Bischotund Pastor nicht gOtt-
en Rechtes ist, liegt klar auf der Hand, scheidungen, die den Bischöfen das Übergewicht
ine VOL einem Pastor 1in seiner eigenen C brachten das die Funktion der Weihespendung

oder Ordination einschloß auf einer kirchlichenVOLSCHOMMECNEC Ordination eine Gültigkeit gOtt-
Llchen Rechtes besitzt. Wenn folglich die regulä- Gewohnheit beruhte un nicht auf einer nord-
Icn 1SscChO{fe Feinde des Evangeliums werden un NUu1S des Herrn; un @) die historische Behaup-
nicht willens sind ordinieren, enNalten die Kir- Lung, daß in Alexandrien his 1Ns dritte Jahrhundert
chen das Recht, für sich selbst Ordinationen VOL- hinein ein Presbyterkollegium un! nıcht etwa ein
zunehmen. Denn immer Kirche vorhanden Bischof den WE Bischot AuSs den eigenen Reihen
ist, da ist auch das e vorhanden, das Kvange- wählte, WE der vorhergehende Bischot gESLO-

ben WAar,.lium verkünden. Zu dem Zwecke aber ist
notwendig, daß dieGdas ec. behält, Amts- Was die historische rage anbetrifit, en

trager beruten, wählen un weihen.»12 unte: anderen Charles Gore, Cuthbert Turner und
Melanc  on exzerpiert Hiernonymus’ Lehre in jJüngerer elit Joseph Lecuyer ernsthafte histor1-

über das erhältnıs 7zwischen Bischot un Priester sche Gründe entdeckt, die die Zuverlässigkeit der
mit er Exaktheit, obwohl nicht einmal Hiero- hieronymianischen Information in rage stellen,
nymus’ (‚ ommentarıus ad [T itum berücksichtigt, in Gründe, die, Was die HC VO  } Alexandrien be-
dem ausdrücklich festgestellt ist, die Bischöte trifit, VO  - Severus VO  5 Antiochilen und Eutychius

VO  ( Alexandria mehr oder weniger bestärkt WELI-wüßten daß ihr Vorrang den Priestern gegenüber
(sie sind in diesem Zusammenhang als AL0FeS be- den.!5 Ihr Argument lautet: Was Hieronymus

als historische Tatsache berichtet, WAar in Wirklich-zeichnet) mehr auf ewohnheit als auf einer An-
eit ine entstellte Version eines verleumder1-ordnung des Herrn beruht. 13

Calvin zieht in seliner Instituti0 beide Hierony- schen Gerüchtes, das VO  ( den Arilanern
Athanasıus in Umlauf gESECTZL worden WAal, nam-heran, obwohl nicht nachdrücklich
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lich, Nal eın wirklicher Bischoft, da NUur VO 1ne biblisch-theologische Theorie, derzufolge
Presbytern ordiniert worden sel. Eric Kemp Unterschiede 7wischen res  er un! Bischof
hält di.  se Annahme für einigermaßen einleuchtend, kirchlicher un: nicht gÖöttlicher FKinsetzung sind.
glaubt jedoch andererseits, S1e beruhe auf einem Ganz äahnliche Auffassungen finden WIr be1 Jo-
arg umentum silentio, das mehrdeutig sel, hannes Chrysostomus, im Ambrosiaster un bei
als Fundament dienen können. 16 Pelag1ius.2* Diese Denkströmung blieb nicht allein

Im Verlauf seiner Ausführungen übt Kemp bei den spateren Kanontisten ebendig, sondern
strenge Kritik 'Telfers Beweisführung un: auch bei den trühen scholastischen KExegeten un
Schlußfolgerungen, bei denen uch die hi- Theologen ebenso w1e 1m Gratianischen Decretum,
storische Situation in Alexandrien g1ng 17 och WI1r lesen: «KEın Priester 1st dasselbe W1e ein
waäare ein Mißverständnis, wollte 1119  a emPps Bischof, un! daß i1schoOote Priestern gegenüber
Kritik als totale Ablehnung VO  - Telfers Schlüssen einen Vorrang besitzen, beruht ausschließlich auf
betrachten. Die Hauptrichtung der Kritik emps rchlicher Gewohnheit.»25
Zielt auf Telfers maßlose Polemik Gore, VOT Ist angesichts dieser starken doktrinalen,
allem 1im Zusammenhang mit Telters mangelhaft kanonischen un! historischen Iradition CLIWUN-

begründeter Gleichsetzung des «Prinz1ıps der derlich, das (0)8VAl VOILl Irient den Antrag
apostolischen Sukzession mit der Idee der Kon- ablehnte, den Unterschied zwı1ischen Presbyter un!
sekration durch ine kontinuilerliche el ONAar- Bischot als auf go  C  ef Einsetzung beruhend
hischer Bischöfe»19, ein un katholischen Chri1- erklären 726 Kine derartige Definition würde nıcht
sten, W1€eE WI1r Beginn U SGI:GS Beitrages erwähn- allein die kontinentalen Reformatoren verurteilt
ten, immer och vorherrschendes Mißverständ- aben, sondern auch 1ne große Anzahl katholi-
n1s. Kemps eigener Schluß hinsic. der histori- scher Theologen un! Kirchenrechtler, darunter
schen Situation ın Alexandrien lautet, daß «hiler zumindest Wwe1 Kirchenvwäter. Wenn Wr auf diese
offensichtlich ine sorgfältig geregelte Sukzession Weise den an der rage auf dem Iridentinum
vorhanden WAaLlL, erdings eben eine Sukzession betrachten, können WIr auch leichter verstehen,
WG ein Presbyterkollegium». Ungeachtet INail- daß die einzige Kritik Pastoren, die nicht VO  w

der «kirchlichen und kanonischen Gewalt» Ordi-cher Unklarheiten, ft dann fort, aßt der Fall
Alexandrien eutlich erkennen, «daß das Prinzip nıert I, besagte, daß S1e keine «Jegitimen
der apostolischen Sukzession durchaus vereinbar (leg1itimate)» Diener des Wortes und der Sakra-
ist mit einer presbyterianischen Verfassung». 2° mente selen. Solche Amtsstellungen werden also

Gleich welchem abschließenden Urteil ber nicht als «null un! nichtig» oder «ungültig» erklärt,
die Gestalt des kirchlichen Amtes 1n der Frühzeit sondern NUur als nicht «Jegitimiert» insofern S1e
der alexandrinischen IC INall gelangen INaS, die althergebrachte isziplin der ICVCI-
interessant ist, daß die unbestreitbare historische stoßen.27 Ebensowenig en WI1r auf dem Iri-
Evidenz dessen, Priester/Presbyter prinzipiell dentinum irgendeine Kritik oder 1ne Zurückwei-
die ähigkeit besitzen, resbyter ordinieren, den SuNg der Argumente Melanchthons für die Au-
Reformatoren allz oftensichtlich unbekannt WAar?: thentizität VON Amtsträgern, die 1in einer Notlage
nämlich die wo  elegten VO  } rtes  en auf außerordentliche Weise VO  D anderen Priestern
ordinationen durch Presbyter Aaus dem 15 Jahr- ordiniert Mal

hundert.2! Ludwig rkklärt die angeblichen Gerade ach dem Zweiten Vatikanum hat der
presbyteralen Ordinationen uUrcCc un katholische eologe die Freiheit anzunehmen,
Liudger 1im Jahrhundert für iragwürdig, hegt bestimmten Umständen eın gewWÖ  -
dagegen keinerlei Zweifel daran, im Jahr- er Priester einen anderen ZU Priester weihen

ann. Wır lesen in der offiziellen relatıo erhundert Priester als außerordentliche Spender des
Sakramentes der Priesterweihe funglert haben.22 der KOonstitubtzon über die Kirche «DIe Kommission

Wie Kasper Sanz richtig bemerkt Datı Ainden hat beschlossen, solle keine Erklärung abge-
WIr im Mittelalter niıcht allein die Praxis einer PLI  - geben werden der Frage, ob S ein Bischof
byteralen Sukzession, sondern uch ine theoret{i- Priester ordinieren kann, un hat ef diesem
sche Reflexion über dieses Ihema.23 orauf WI1r un weder die Rechts- och die Sachfrage auf-
oben hingewlesen aben, das soll hiler ebenftfalls geworfen.»2
wiederholt werden: Hieronymus bezeugt nicht Man hat SESALT, die pres  erale Theorie, die
allein eine angebliche Tatsache hinsic. der zumindest seit Hieronymus’ Zeiten 1m Katholizis-
alexandrinischen Kirchenordnung, sondern uch 111US wirksam WLr und 1im Mittelalter erneut eben-
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dig wurde, als bestimmten Abten die päpstliche verteidigten, besitzt zumindest einen en rad
Erlaubnis erteilt wurde, Priesterweihen erteilen, Von Wahrscheinlichkeit. Ks bildet einen der Grün-
se1 1in Wahrheit ein Argument «für die presbyte- de, AUS dem sich vierzehn katholische Theologen,
ale Sukzession, sondern für den Mißbrauch apst- darunter Z7wel ischöfe, der Erklärung an-
er Gewalt (popery)»?2°9. Was hier kritisiert aßt sahen: «Wır en ernsthafte ängel  S in den
wird, ist natürlich die Auffassung, daß NUur mi1t un! üblicherweise die Gültigkeit des eucharisti-
aufgrund päpstlicher Autorisierung ein Priester schen Dienstamtes der lutherischen rtchen gel-
in gültiger Weise einen anderen ZU Priester Wel- tend gemachten Argumenten entdeckt. Ta  SC.
hen kann. Während viele katholische Theologen sehen WIr keinen überzeugenden Tun! für ine
7weitellos einer olchen Auffassung beipflichten Bestreitung der Möglichkeit, die römisch-
würden, erscheint mM1r 1m Lichte dessen, WAasSs WIr katholische n die Gültigkeit dieses Amtes
bereits sagten, als ebenso berechtigte katholische anerkennt.»3
Aufftassung, weiter daran festzuhalten, daß ZWaT, Z Dieses Argument ist ein Argument, in dessen
gemä den für das Mittelalter und die heutige Namen heute allgemein die Gültigkeit olcher
Kirchendisziplin geltenden Prinzipien ein Priester Ordinationen geforde: wiIird. Das eißt, daß die

normalen Umständen ohne päpstliche AÄuto- Anerkennung dieser presbyteralen Sukzession
risierung weder das ec och die Berechtigung durch die Öömisch-katholische C nicht die
besitzt, ohne moralische otwendigkeit das eihe- Verleihung einer innetren Gültigkeit die im e1-
sakrament spenden, daß aber sehr ohl außer- gentlichen Sinne 1n dieser Sukzession Ordinierten
gewöhnliche Situationen, W1€e etw2 Zeiten der Ver- einschließt, sondern NUur amtliche AnerRkennung
folgun  S> denkbar waren, die einem Priester urch- vorhandener Gültigkeit durch die rtömisch-katholi-
Aaus die Berechtigung geben könnten, 1in gültiger sche E Das würde egliche Aussöhnungs-
VWeise andere Priestern weihen, WENN kein andlung ritueller Art unnötig machen, bei der
Bischof zur and wAare. Entsprechen der Tendenz eine e1n- oder gegenselitige Handauflegung STAtt-
der heutigen katholischen Lutherforschung, den ände, deren Doppeldeutigkeit sich bereits bei

Glauben der frühen Reformatoren anzuer- anderen Bemühungen ZAUGE Wiedervereinigung
kennen, SOWl1e ihre  S echt relig1öse Motivierung bei piskopaler un nicht-episkopaler rtchen als
dem Versuch, die Kirche teformieten be1 aller Stein des Anstoßes erwliesen hat
Kritik ihrer "Taktık oder ihrer Te dürfte Angesichts der Geneigtheit der 1ellen
iInNnan gleichfalls auf der Grundlage der Theologie lutherischen Bekenntnisse, die historische episko-
des kirchlichen Dienstamtes un der Eucharistie, pale Kirchenordnung wiederherzustellen, an  —_
wWw1e S1e 1n den lutherischen Bekenntnisschriften sichts der wachsenden Bereitschaft heutiger luthe-
en ist, dem Schluß gelangen, daß auf dem rischer Theologen, die episkopale Sukzession nicht
Weg ber die presbyterale Sukzession ein authen- allein als eine althergebrachte orm der tchen-
tisches Weiheamt vorhanden ist. Kurz gesagt be- organisation anzusehen, sondern als hervorragen-
deutet dies, daß die Notwendigkeit einer apst- des Zeichen der apostolischen Sukzession der Ge-
lichen enehmigung oder Autorisierung, bevor samtkirche, unı angesichts der aller Chri-
ein Priester die des außerordentlichen Spen- StCH, der Erfüllung des eindeutigen 1illens-
ders des Weihesakramentes ausübt, ine Forderung ausdruckes Christi arbeiten, seine Jünger
des kirchlichen Gesetzes 1st und aus ernsthaften 1n srößtmöglicher Kinheit eben, gyäbe für die
Gründen übergangen werden kann. römilsch-katholische RC 1L1U1 e1ins, WAas$s S1e davon

Im Hinblick auf den klar ausgesprochenen Be- abhalten könnte, das lutherische geistliche Amt
fehl Christi, daß die Christen 1in Einheit mitein- nicht anzuerkennen na die Evidenz einer
ander en sollten, liegt die Beweislast bei denen, ebenso eindeutigen Willensäußerung Christi, daß
die der Meinung sind, die päpstliche Erlaubnis eine solche Anerkennung unmöglıch ist. Meines
sSe1 erforderlich Trait eines unwandelbaren gÖtt- WiIissens jedoch hat bis heute noch niıemand diese
lichen Gesetzes, das UnNLEe keinen Umständen Evidenz erbracht.
außer Kr  z treten kann.

Schlußfolgerungen und ÖRkumenische Implikationen. I Concilium (1968)
2 Vgl McDonnel, The Concept of Church, in the

19 Das Argument, mit dem die frühen Lutheraner Documents of atican 11=Lutherans aM Catholics in Dia-
loge Eucharist and Ministry (im weiteren Zitiert als

die Authentizität der presbyteralen Ordination Luth/Cath) (Washington-New otk 1970 3202.
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Vgl Handbuch der Dogmengeschichte IV/5s (FreiburgVgl Dulles, Die Sukzession der Propheten in der
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Art. I Ihe o0k of Concord (übers. VO:!  $ Tap- ”6 Vgl Fahrnberger, Bischofsamt un! Priestertum 1n
pert, Philadelphia 1959) (1im weiteren zitiert als Tappert), den Diskussionen des Konzıils VO:  - Irient (Wien 1970
214 Vgl Denz. Schönb. AT un meıin Aufsatz, Irent an

Confutatlio, Corpus Reformatorum 2 (Berlin 1859) the Question: Can Protestant Ministers CONSECraTte the
114f. Eucharist ” Luth/Cath, 2583—299 Ich inde seltsam, daß

0O Smal Art. J: 10, Tappert 314 Kilmartin 4a0 269 me1int, se1 meine «Aufflassung, dal
Nn 60—67; Tappert 230 "Irient die Ämter der reformatorischen Kirchen als (illegi-
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Vgl Institutio 1 4, und Burleigh, TIhe Presbyter 30 Luth/Cath, 25 > Anm. un! 22, Anm.
in Presbyterianism: Scot. of Theol 2 (1949) 204

15 Gorte, "The Church an the Ministry neue revidierte Übersetzt VO!  - Karlhermann Bergner
Ausg. London 1936) L Lecuyer, Le Probleme des COMN-
secrations episcopales dans l’Eglise d’Alexandrie: BLE 65 HARRY McSORLEY
(1964) ZAK2 T

16 Bishops an Presbyters AT Alexandria: JEH (1955) geboren Dezember 103 in Philadelphia. Er studierte
137 der Bucknell Universität un: St. Paul’s College 1n

Episcopal Succession in Egypt JEH (1952) 1—13. Washington SOWI1Ee in Paderborn, Heidelberg, Tübingen un!|
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schen Theologie stattfand, auch der (Osten bete1-
ligt, im Gelst des damals vorherrschendenJean Z4z10u0las konfessionellen Denkens! die «orthodoxe OsS1-
t101N» estimmen suchen. Die Aufgabe WAarIst die Ordination ein aber keineswegs einfach, un die betreffenden
CnNnrıften brachten nichts anderes zustande, als VO  eSakrament
protestantischer Seite Argumente übernehmen
un! S1e die Öömisch-katholischen PositionenEine ortthodoxe Antwort
auszuspielen, un umgekehrt, womöglich
einen Mittelweg 7wischen beiden einzuschlagen.
Dieses Unterfangen erwies sich nicht bloß als
Fehlschlag, sondern irgendwie auch als Verhäng-Die zheologische Perspertive nIs, da den (O)sten der Möglichkeit beraubte, se1-

Um auf die rage ach der sakramentalen Natur nen eigenständigen Beitrag eisten einen Bei-
trag, der die theologische Perspektive betri£fit.der Ordination VO orthodoxen Standpunkt aus

IW mussen WI1Ir Ofrerst die theologische Dieser Punkt kannn klarer gesehen und gewürdigt
werden in uNsSCICT Zeit, 1in der die Erneuerung derPerspektive bestimmen, 1n der die stliche ortho-

doxe Theologie die Ordination sieht. Von «Sakra- biblischen, patristischen un: liturgischen Studien
mMent» un! VO  D der Ordination als «Sakrament» un VOL allem die entscheidende Überwindung des

scholastischen Denkens, die das Zweite atiıka-WAar pra  SC. Zuerst 1mM Westen die ede auf-
grund einer Sakramententheologie, die dem Osten 1U in mancher Hinsicht mit sich gebrac. hat,
eigentlic TCeM: WAarL. WAar hat sich der DIis- aufgezeigt aben, wWw1e wichtig für den ökumenti-
kusslon, die 1mM 16 un: Dl Jahrhundert 7wischen schen 1  og ein Wechsel der Perspektive se1n

kannder römisch-katholischen un: der protestanti-
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